
318 Miscellen.

Volk würde einem Laev. lieber als einem Decius, wäre dieser ein
Neuling, eine Ehrellstelle übertragen und der Censor Appius würde
mich ausstossen, wenn (im Sinne von C weie; vergl. Heilldorf z. St.)
ich nicht von einem edlen Vater entsprossen wäre.

Erst in diesem Zusammenhange, wie ich glaube, geben die
ei~zelnen Gedanken einen· befriedigenden Sinn. Bisher hat man in
V. 17-22 zwar auch den Entschluss des Horaz erkannt um die
Gunst des Volkes sieh nicht zu bewerben; dieser Entsohluss war
aber aus der rhetorischen Frage V. 17. 18 nicht zu entnehmen, da
im Vorhergehenden als Hauptgedanke nur hervortrat: cDu,
Maec., bist vorurtheilslos und selbst das Volk nimmt zuweilen keine
Rücksicht auf hohe Geburt'. Doederlein, dem Peerlkamp beistimmt,
beseitigt nur einen Thei! der Schwierigkeit, wenn er nach V. 18
einen Vers einzuschieben VQl'schlägt (etwa: Vivere perpetuo longe
longeque remotos). Ohne V. 14-17 mit dem Folgenden zu ver­
binden, würde dieser Eutschluss des Horaz immer als ein zu plötz­
licher und uugenügend begründeter erscbeinen.

Um einigen Einwänden, die etwa erhoben werden könnten,
im vora.us zu begegnen, bemerke ich, dass natare absolut (= notas
facere) bei Ovid met. 9, 524 steht (Et notat et dalet), allerdings
nicht in politischem Sinne; und dass auch Horaz es ohne entschie­
den üble Nebenbedeutung sat. I 3, 103; A. p. 156; auch sat. II 3, 246
gebraucht; dass ferner ein allgemeines Object (bei Bewerbern, näm­
lich notas facit) sich leicht aus dem Vorhergehenden ergänzen
lässt. Sehr oft ist bei Horaz das direkte Fragewort anderen
Theilen desselben Satzes weit nachgesetzt lz. B. c. I 24,6-8; .ep. 5,
47-49; 12, 21 f.; sat. I 1, 24 f.; II 7, 104; epist. I 16, 39 f.;
1I 1, 132 f., 2, 52 f.), oder es geht einem direkten Fragesatze ein
davon abhängiger Satz voraus (z. B. c. IV 10, 7; sat. I.I 3, 66 f.,
187; 7,70f.; epist.IIO, 12-14; 18,81f., 104-106i IIl,40f.,
3, 86 f.); an unserer Stelle versieht der abI. abs. den Dienst
eines besondereu Nebensatzes. Wer etwa dal'an Answlls nimmt,
dass ganz am Ende des Verses ein neuer Hauptgedanke anfängt,
den verweise ich um nur e in Beispiel anzuführen - anf llat.
II, 3, 259.

K. Dziatzko.

Zu Cicero 11e re publieß.

I, 26, 41 heisst es hier:
hi coetus igitur hac de qua exposui causa instituti sedem
primum certo loco domiciliorum causa constituerunt: quam
cum locis manuque saepsissent, eius modi coniunctionem
tecwrum oppidum vel urbem appellaverunt.

Wie durch Menschenhand eine Niederlassung eingefriedigt werde,
verstellt jeder; aber wie dieselben Menschen sie 'durch die Oert­
lichkeit' oder 'mit Oertlichkeiten" die doch etwas von der Natur
gegebenes sind, einfriedigen sollen, wird keine Interpretirkunst ver­
ständlich machen. Wie logisch richtig ist dagegen z. B. in Yen.
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act. II 1. II, 2 § 4 geschieden: <urbem pulcherrimam Syracusas, quae
cum manu munitissima esset, tum loci natura terra ac mari clan·
deretur' I Dass es kindisch <loea' als <aggerem , fossam
et vallum' zu erklären, begreift sich auch bei mässiger Kennt­
niss lateinischeu Sprachgebrauchs: abgesehen davon, dass damit
doch nichts von <manu' irgendwie verschiedenes ausgesagt würde.
- Der Fehler, der in den überlieferten Worten steckt, muss frei­
lich ein recht alter sein (wofür es ja auch an sonstigen Belegen
nicht fehlt, dergleichen einmal methodisch zusammenzustellen sich
sehr verlohnen würde): denn eben so gibt sie schon Nonius S. 429.
Täuscht nicht alles, so ist ein Wort ausgefallen, und Cicero schrieb:

quam cum Iods manuque munitam saepsissellt -.
Jedenfalls ist dies einfacher als wenn man, was fiir den Gedanken
auch möglich wäre, au <Ioels ,n/lifl;itam manu qtwque saepsissent'
dächte. J!'. R.

Erotemata philoIogicR.

1.

Darf ein Bahnbrecher im Gebiete der altgriechischen Metrik
die byzantinische Metrik dergestalt ignoriren, dass er von deren
Gesetzen, die doch in ihr e I' Art kaum weniger streng sind als
die der alten, nicht die geringste Notiz nimmt?

Wer der Vater unseres Metrikers Hephästion war, weiss uns
niemand zu sagen als Joannes Tzetzes in seiner versinoirten Be­
arbeitung des 'ErXE€{Jt&OV, die in Cramer's Anecd. Oxon. IU p. 302
-333 gedruokt ist: Einleitung und Schluss in daktylisohen Hexa­
metern abgefasst, das Uebrige aber in regelreohtesten politisohen
Versen. Daraus hob Westphal (Metrik Bd. II 8.175 der 2. Ausg.)
die sonsther nicht bekannte Angabe llervor, die sich S. 316, 28
findet:

Ö 1:0V K EH t f? 0 v 08 V~Ot; Ev fuh:llou; 'HfjJwaawv: ,
(was ein richtiger politisclHlr Vers erst wird, wenn man den bei
Westphal ausgelassenen Artikel wieder hinzufügt). Wohl mit Recht
meint er, dass dies auf eine ältere Notiz zurückgehe; welcher
Name indes!! in dem xEll8QOV, WOfÜl' andere HaJ.1dsohriften xElw(Jov
und Y.EXEI!0V geben, eigentlich steoke, wird sich freilich schwer er­
mitteln lassen. Gewiss ist nur, dass Westphal's Vermuthung, es
möge wohl K E113 f? 0 t; zu lesen sein d. i. Oelet'is, fehlgeht. Denn
das Gesetz des politischen Verses fordert mit Nothwendigkeit einen
paroxytonirten Genetiv und wird durch ein Propal'oxytonon unent­
schuldbar zerstört 1.

1 [Mit ausdrücklicher Genehmigung des Verfassers dieser Miscelle
darf die Red. hinzufügen, dass Herr Westphal allt'rdings mit sich
selbst in vollkommener Uebereinstimmung ist, insofern er (Metr, Bd. II
p. 57) für den politischen Vers kein anderes Gesetz kennt, als dass
im zweiten Hemistichium die vorletzte, im ersten die le1;zte oder dritt­
letzte Silbe den Wortaooent habe. Aber freilich ist das ein sehr anti·




